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§ 1
Bedarfsträger, die die vertraglich mit dem Versor

gungsträger entsprechend § 7 Abs. 4 der Anordnung 
vereinbarten Maximalwerte überschreiten, sind ver
pflichtet, an den Versorgungsträger für jede Überschrei
tung an jeder Einleitungsstelle einen Zuschlag zum 
Preis für die Einleitung von Abwasser in die öffent
lichen Abwasseranlagen zu zahlen. Die Höhe des Zu
schlages wird entsprechend § 2 errechnet.

§ 2
(1) Die Zuschläge (in M/m3 4) betragen:

pH-Wert 0,15
Temperatur 0,10
Chloride Cl- 0,20
Sulfate . SO J- 0,20
Gesamteisen Fe2-^ 0,10,
Zyanide CN- 0,20
Chrom CrH- 0,20
Chrom Cr®+ 0,20
Zink ZmH- 0,20
Kupfer Cu*f 0,20
Cadmium Cd2+ 0,20
Arsen As3+/5+ 0,20
Ammonium NH + 0,20
Reduktionsmittel (als S03 ber.) 0,20
Sulfide (als S ber.) 0,20
Aktives Chlor 0,10
Phenole (wasserdampfflüchtig) 0,20
Teere 0,20
Mineralöle, Fette 0,30
Absetzbare Stoffe (n. 15 Min.) 0,10
Waschaktive Substanz (WAS) (nur anionisch) 0,15
Organische Lösungsmittel 0,20
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen

(BSB5) 0,30

(2) Der höchstzulässige Zuschlag beträgt an jeder Ein
leitungsstelle für Überschreitungen mehrerer Maximal
werte 100 % des Abwasserpreises.

(3) Die Erhebung des Zuschlages erfolgt vom Versor
gungsträger gegenüber dem Bedarfsträger für den Zeit
raum der Überschreitung.

(4) Ändern sich beim Bedarfsträger die Vorausset
zungen, auf Grund derer der Zuschlag festgelegt

wurde, kann er beim Versorgungsträger eine Kontrolle 
über die Einhaltung der Maximalwerte beantragen. 
Ergibt die Kontrolle, daß die Maximalwerte eingehal
ten werden, entfällt die Zahlung des Zuschlages vom 
Zeitpunkt des Einganges des Antrages an. Mindestens 
ist jedoch der Zuschlag für die vertraglich vereinbarte 
Abwassermenge bezogen auf 10 Tage zu entrichten. 
Die Zahlung des Zuschlages für 10 Tage entbindet nicht 
von der Pflicht, die Maximalwerte zum schnellstmögli
chen Zeitpunkt wieder einzuhalten.

§3
(1) Können zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 

Anordnung die vom Versorgungsträger festgelegten 
Maximalwerte durch den Bedarfsträger noch nicht ein
gehalten werden, hat sich dieser gegenüber dem Ver
sorgungsträger unter Angabe konkreter Terminstellun
gen zur Durchführung solcher Maßnahmen vertraglich 
zu verpflichten, deren Realisierung ihm die Einhaltung 
der Maximalwerte ermöglicht. Der Versorgungsträger 
gibt in diesem Falle unter Berücksichtigung volkswirt
schaftlicher Gesichtspunkte neben den Maximalwerten 
vorläufige Maximalwerte vor, zu deren Einhaltung der- 
Bedarfsträger bis zu dem vertraglich festgelegten Ter
min verpflichtet ist. Nach Ablauf des Termins gelten 
die Maximalwerte.

(2) Die vorläufigen Maximalwerte sind so festzu
legen, daß eine weitere Verschlechterung der Abwas
serbeschaffenheit verhindert wird und alle Möglich
keiten zu ihrer Verbesserung genutzt werden.

(3) Bei Überschreitung der vorläufigen Maximalwerte 
sind die Zuschläge entsprechend § 2 Abs. 1 zu entrich
ten. § 2 Absätze 2 bis 4 gilt entsprechend.

§4
Die Entrichtung von Zuschlägen zum Abwasserpreis 

entbindet die Bedarfsträger nicht von ihrer Pflicht zur 
ordnungsgemäßen Vorreinigung der Abwässer.

§5
Die Zuschläge sind nicht planbar und nicht kalkulier

bar. Sie sind in die Selbstkosten ayfzunehmen.

§ 6
Die Zuschläge werden dem Bedarfsträger in Rech

nung gestellt und sind innerhalb von 8 Tagen nach Zu
gang der Rechnung durch den Bedarfsträger zu zahlen.
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